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Das Entwicklungshelfer-Gesetz (EhfG)
enthält in seinem Allgemeinen Teil
(§§1–5 EhfG) zunächst eine Defini-
tion des Entwicklungshelfers.
Entwicklungshelfer im Sinne des
Gesetzes ist nur, wer die Vorausset-
zungen des § 1 EhfG erfüllt.
Die übrigen Vorschriften des Allge-
meinen Teils betreffen die Entwick-
lungsdienste, d.h. ihre Anerkennung
durch den Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (§ 2 EhfG), ihre För-
derung durch öffentliche Mittel
(§ 3 EhfG); § 4 EhfG setzt Rahmen-
bedingungen für die Entwicklungs-
dienstverträge, die mit den Entwick-
lungshelfern abzuschließen sind.
Der Besondere Teil des Entwick-
lungshelfer-Gesetzes betrifft die
soziale Sicherung der Entwicklungs-
helfer.

Ausgehend von der Überlegung, dass
Entwicklungshelfer ohne Erwerbsab-
sicht tätig sind und nur ein Unterhalts-
geld beziehen, ist die soziale Sicherung
teils weitergehender als für Arbeitneh-
mer. So sind die Entwicklungsdienste
nicht nur zum Abschluss einer Kranken-
versicherung (§ 7 EhfG), zur Weiterge-
währung der Unterhaltsleistungen
bei Dienstverhinderung (§ 8 EhfG) und
zur Rentenversicherung verpflichtet
(§ 11 EhfG), sondern auch zum Abschluss
einer angemessenen Haftpflichtversi-
cherung zur Deckung von Schäden,
die ein Entwicklungshelfer im Ausland
verursacht, und zwar auch im privaten
Bereich (§ 6 EhfG).

Dieser soziale Schutz wird ergänzt durch
Leistungen des Bundes wie Krankheits-
kosten in besonderen Fällen (§ 7 Abs. 3
EhfG) und Tagegeld bei Arbeitsunfähig-
keit (§ 9 EhfG). Bei Gesundheitsstörun-
gen oder Tod sind auch dann Leistun-
gen vorgesehen, wenn es sich nicht
um einen Arbeitsunfall oder eine Be-
rufskrankheit handelt, sondern um die
Folge eines typischen Risikos des Ent-
wicklungslandes (§ 10 EhfG).
Nach Rückkehr können neben der Wie-
dereingliederungsbeihilfe durch den
Entwicklungsdienst Maßnahmen der
beruflichen Wiedereingliederung treten
(§ 12 EhfG).
Bei Arbeitslosigkeit besteht Anspruch
auf Lohnersatzleistungen wie sie für die
in der Arbeitslosenversicherung Versi-
cherten vorgesehen sind (§ 13 EhfG),
also insbesondere Arbeitslosengeld.
Für Entwicklungshelfer ist somit durch
das Entwicklungshelfer-Gesetz ein
umfassender Schutz sichergestellt, der
durch Bestimmungen in anderen Ge-
setzen ergänzt wird: Das Sechste Buch
Sozialgesetzbuch, das Angestelltenver-
sicherungs-Neuregelungsgesetz, das
Bundeskindergeldgesetz, das Dritte
Buch Sozialgesetzbuch, das Einkom-
mensteuergesetz, das Mutterschutz-
gesetz, das Bundesurlaubsgesetz, das
Wehrpflichtgesetz, das Zivildienstgesetz
und für Beamte (neben § 17 EhfG) das
Bundesbesoldungs- und das Beam-
tenversorgungsgesetz enthalten Rege-
lungen für Entwicklungshelfer oder
sind anwendbar, weil das Entwick-
lungshelfer-Gesetz auf sie verweist.
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§ 2
Träger des Entwickungsdienstes

(1) als Träger des Entwicklungsdienstes
können juristische Personen des
privaten Rechts anerkannt werden,
die
1. ausschließlich oder überwiegend
Entwicklungshelfer vorbereiten,
entsenden und betreuen,

2. Gewähr dafür bieten, dass sie
ihre Aufgabe auf die Dauer erfül-
len und den ihnen nach diesem
Gesetz obliegenden Verpflichtun-
gen nachkommen,

3. sich verpflichten, Entwicklungs-
helfer nur zu solchen Vorhaben
zu entsenden, die mit den Förde-
rungsmaßnahmen der Bundesre-
publik Deutschland für Entwick-
lungsländer im Einklang stehen,

4. ausschließlich und unmittelbar
steuerbegünstigten Zwecken
im Sinne der §§ 51 bis 68 der
Abgabenordnung dienen,

5. ihren Sitz im Geltungsbereich des
Grundgesetzes haben.

(2) Über die Anerkennung eines Trägers
des Entwicklungsdienstes entschei-
det auf dessen Antrag der Bundes-
minister für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit. Er kann die Anerken-
nung mit Auflagen verbinden,
insbesondere über die allgemeinen
Bedingungen der mit den Entwick-
lungshelfern zu schließenden Ver-
träge, über Entsendungsgrundsätze,
die im Interesse der Gesundheit des
Entwicklungshelfers erforderlich

sind, über den Versicherungsschutz,
über die Höhe der Unterhaltsleis-
tungen, der Wiedereingliederungs-
beihilfen und der Reisekostenerstat-
tung sowie über Art und Dauer der
Fortbildung (§§ 22)* und des Vorbe-
reitungsdienstes. Die Auflagen kön-
nen unter dem Vorbehalt späterer
Änderungen erteilt werden.

(3)Der Bundesminister für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit hat die
Anerkennung zu widerrufen, wenn
eine der in Absatz 1 genannten
Voraussetzungen nicht mehr vor-
liegt, es sei denn, die Voraussetzung
des Absatzes 1 Nr. 1 ist nur deshalb
entfallen, weil die Mehrheit der Ent-
sandten allein wegen Fehlens der
deutschen Staatsangehörigkeit keine
Entwicklungshelfer nach § 1 Abs. 1
sind; die Anerkennung kann auch
aus anderen wichtigen Gründen
widerrufen werden, insbesondere,
wenn eine Auflage nicht erfüllt wor-
den ist. Durch den Widerruf oder
die Rücknahme der Anerkennung
werden die Rechte des Entwick-
lungshelfers nach diesem Gesetz
nicht berührt.

* Siehe § 13b Absatz 1 Wehrpflichtgesetz
und § 14a Absatz 1 Zivildienstgesetz
(im Anhang abgedruckt)
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vom 18. Juni 1969
(Bundesgesetzblatt I, Seite 549)

zuletzt geändert durch
Gesetz vom
24. Dezember 2003
(BGBL I S. 2954).

I. Allgemeiner Teil

§ 1
Entwicklungshelfer

(1) Entwicklungshelfer im Sinne dieses
Gesetzes ist, wer
1. in Entwicklungsländern ohne Er-
werbsabsicht Dienst leistet, um in
partnerschaftlicher Zusammenar-
beit zum Fortschritt dieser Länder
beizutragen (Entwicklungsdienst),

2. sich zur Leistung des Entwicklungs-
dienstes gegenüber einem aner-
kannten Träger des Entwicklungs-
dienstes für eine ununterbroche-
ne Zeit von mindestens zwei
Jahren vertraglich verpflichtet hat,

3. für den Entwicklungsdienst nur
Leistungen erhält, die dieses
Gesetz vorsieht,

4. das 18. Lebensjahr vollendet hat
und Deutscher im Sinne des Arti-
kels 116 des Grundgesetzes oder
Staatsangehöriger eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen
Gemeinschaft ist.

(2) Als Entwicklungshelfer im Sinne
dieses Gesetzes gilt auch, wer durch
einen anerkannten Träger des Ent-
wicklungsdienstes darauf vorbereitet
wird, Entwicklungsdienst zu leisten
(Vorbereitungsdienst), für den
Vorbereitungsdienst nur Leistungen
erhält, die dieses Gesetz vorsieht,
neben dem Vorbereitungsdienst
keine Tätigkeit gegen Entgelt ausübt
und die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Nr. 2 und 4 erfüllt.

Entwicklungshelfer-
Gesetz (EhfG)
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(3)Bei Leistungen anderer Stellen nach
Absatz 1 oder Absatz 2 haftet auch
der Träger dem Entwicklungshelfer
für eine ordnungsgemäße Erfüllung.

II. Besonderer Teil

§ 6
Haftpflichtversicherung

(1) Der Träger ist verpflichtet, für den
Entwicklungshelfer und seinen un-
terhaltsberechtigten Ehegatten sowie
seine unterhaltsberechtigten Kinder,
die nicht nur vorübergehend mit
ihm zusammenleben, eine ange-
messene Haftpflichtversicherung zur
Deckung der Schäden abzuschließen
und aufrechtzuerhalten, die diese
im Ausland im dienstlichen oder
privaten Bereich verursachen.

(2) Die Versicherung muss Leistungen für
Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden vorsehen. Die Vereinbarung
eines Selbstbehalts ist unzulässig.

(3) Im Versicherungsvertrag ist vorzu-
sehen, dass dem Geschädigten ein
unmittelbarer Anspruch gegen den
Versicherer eingeräumt wird.

(4)Wird der Entwicklungshelfer wegen
der Schäden, die er im Ausland im
dienstlichen oder privaten Bereich
verursacht hat, auf Ersatz in An-
spruch genommen, so hat der Träger
bis zum Eintreten der Versicherung
in angemessener Weise Schutz und
Hilfe zu leisten.

§ 7
Krankenversicherung

(1) Für die Zeit des Entwicklungsdienstes
hat der Träger einen Gruppenversi-
cherungsvertrag abzuschließen und
aufrechtzuerhalten, der dem Ent-
wicklungshelfer sowie dessen unter-
haltsberechtigten Ehegatten und
unterhaltsberechtigten Kindern,
solange diese sich außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes
aufhalten, für den Fall der Krank-
heit, der Entbindung und des Un-
falles, soweit nicht Leistungen auf-
grund sozialversicherungsrechtlicher
Vorschriften oder nach § 10 dieses
Gesetzes gewährt werden, Versiche-
rungsschutz mit mindestens folgen-
den Leistungen gewährt:
1. Erstattung von Krankheitskosten
und Entbindungskosten in voller
Höhe bis zu 5.000,– DM je Ver-
sicherungsfall (Krankheit, Entbin-
dung, Unfall).

2. Erstattung von Rückführungs-
und Überführungskosten.

In dem Gruppenversicherungs-
vertrag muss außerdem bestimmt
sein, dass der Versicherte das

Besonderer Teil
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§ 3
Zuwendungen des Bundes

Zu den Aufwendungen für Leistungen,
die dem anerkannten Träger des
Entwicklungsdienstes (Träger) nach
diesem Gesetz obliegen, kann der
Bund Zuwendungen nach Maßgabe
der im Bundeshaushalt zur Verfügung
stehenden Mittel und der für ihre Ver-
gabe geltenden Richtlinien gewähren.

§ 4
Entwicklungsdienstvertrag

(1) Der Träger hat mit dem Entwick-
lungshelfer einen schriftlichen Ver-
trag über den Entwicklungsdienst
und den Vorbereitungsdienst abzu-
schließen, der folgende Leistungen
des Trägers vorsehen muss:
1. Unterhaltsgeld und Sachleistun-
gen zur Sicherung des Lebens-
bedarfs (Unterhaltsleistungen)

2. eine nach der Beendigung des
Entwicklungsdienstes zu zahlende
Wiedereingliederungsbeihilfe;
dies gilt auch, wenn der Entwick-
lungsdienst vorzeitig beendet wird;
vor Ablauf von sechs Monaten
jedoch nur dann, wenn der Ent-
wicklungshelfer die vorzeitige Be-
endigung nicht zu vertreten hat.
Die Wiedereingliederungsbeihilfe
gilt nicht als Einkommen im Sinne
von Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften zur Förderung der Aus-
bildung, beruflichen Fortbildung
und Umschulung.

3. Erstattungen der notwendigen
Reisekosten,

4. die Übernahme der Pflichten, die
nach dem Bundesurlaubsgesetz
und dem Mutterschutzgesetz dem
Arbeitgeber obliegen.

(2) In dem Vertrag über den Entwick-
lungsdienst und den Vorbereitungs-
dienst können weitere Leistungen
zur sozialen Sicherung des Entwick-
lungshelfers, seines Ehegatten und
seiner unterhaltsberechtigten Kinder
im Rahmen der vom Bundesminister
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
nach § 2 Abs. 2 erlassenen Auflagen
vereinbart werden.

§ 5
Leistungen durch andere Stellen

(1) Wirkt der Entwicklungshelfer auf
Veranlassung des Trägers in Entwick-
lungsländern an Vorhaben mit, die
von anderen Stellen als dem Träger
durchgeführt werden, so hat der
Träger dafür zu sorgen, dass die
andere Stelle gegenüber dem Ent-
wicklungshelfer vertraglich die in
§ 4 Nr. 4 bezeichneten Pflichten
übernimmt.

(2) Die in § 4 Abs. 1 bis 3, §§ 6, 7 Abs. 1,
§§ 8 und 11 genannten und die nach
§ 4 Abs. 2 zugelassenen Leistungen
können auch von einer Stelle im
Entwicklungsland oder der Stelle
im Sinne des Absatzes 1 erbracht
werden, die das Vorhaben durch-
führt.

Allgemeiner Teil
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dies gilt auch, wenn während
dieser Zeit das Dienstverhältnis des
Entwicklungshelfers aufgelöst wird.

(2) Im Falle der Schwangerschaft einer
Entwicklungshelferin hat der Träger
die vertraglichen Unterhaltsleistun-
gen für die Dauer der Schutzfristen
nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des
Mutterschutzgesetzes weiterzu-
gewähren, und zwar auch dann,
wenn das Dienstverhältnis während
der Schutzfristen endet.

§ 9
Tagegeld bei Arbeitsunfähigkeit

(1) Ist der Entwicklungshelfer arbeits-
unfähig, so gewährt ihm der Bund
im Anschluss an die Leistungen nach
§ 8 Abs. 1 ein Tagegeld in Höhe des
Übergangsgeldes aus der gesetz-
lichen Unfallversicherung,
1. wenn die Arbeitsunfähigkeit nicht
Folge eines Arbeitsunfalls oder
einer Gesundheitsstörung im
Sinne des § 10 Abs. 1 ist,

2. wenn der Entwicklungshelfer die
Arbeitsunfähigkeit nicht vorsätz-
lich herbeigeführt hat und

3. soweit kein Anspruch auf
Krankengeld aus der gesetzlichen
Krankenversicherung besteht.

Wird das Dienstverhältnis des
Entwicklungshelfers während der
Arbeitsunfähigkeit aufgelöst, so
bleibt der Anspruch auf Tagegeld
hiervon unberührt.

(2) Tagegeld wird wegen derselben
Krankheit oder desselben Unfalles
längstens für achtundsiebzig
Wochen gewährt, gerechnet vom
Tage des Beginns der Arbeitsunfä-
higkeit an.

(3)Der Anspruch auf Tagegeld endet mit
dem Tag, von dem an
a. Rente wegen voller Erwerbsmin-
derung, Erwerbsunfähigkeit oder
Altersrente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung oder

b. eine entsprechende Leistung aus
einer nach Artikel 2 § 1 des Ange-
stelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes in der Fassung des
Finanzänderungsgesetzes 1967
vom 21. Dezember 1967 (BGBl. I
S. 1259) von der Versicherungs-
pflicht befreienden Lebensver-
sicherung, an der sich der Arbeit-
geber mit Beitragszuschüssen
beteiligt hat, oder

c. eine entsprechende Leistung aus
einer Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung im Sinne der
Vorschrift über die Versicherungs-
befreiung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zugebilligt wird.

Ist über diesen Zeitraum hinaus
Tagegeld bezahlt worden, so geht
der Anspruch auf die unter den
Buchstaben a bis c bezeichneten
Leistungen bis zur Höhe des für
denselben Zeitraum gezahlten Tage-
geldes auf den Bund über. Über-
steigt das Tagegeld die genannten
Leistungen, so kann der überschie-
ßende Betrag nicht zurückgefordert
werden.

Besonderer Teil
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Recht hat, die Versicherung inner-
halb eines Monats nach dem Aus-
scheiden aus dem Gruppenversiche-
rungsvertrag oder nach Beendigung
des Gruppenversicherungsvertrages
als Einzelversicherung nach den
geltenden Krankheitskostentarifen
fortzusetzen. Krankheiten, die sich
der Entwicklungshelfer oder ein
Familienangehöriger im Sinne des
Satzes 1 während der Dauer seiner
Versicherung im Gruppenversiche-
rungsvertrag zugezogen hat, sind
dabei ohne Risikozuschlag in den
Versicherungsschutz einzubeziehen.

(2) Für die Zeit des Vorbereitungsdiens-
tes hat der Träger für den Fall, dass
der Entwicklungshelfer in der ge-
setzlichen Krankenversicherung ver-
sichert ist, die Beiträge in voller
Höhe zu übernehmen; ist der Ent-
wicklungshelfer oder ein Familien-
angehöriger im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 bereits in einer privaten Krank-
heitskostenversicherung versichert,
so hat der Träger die Beiträge oder
Prämien in Höhe der Aufwendungen
zu übernehmen, höchstens jedoch
den Betrag, der für einen versiche-
rungspflichtigen Angestellten mit
einem Arbeitsverdienst in Höhe der
für die gesetzliche Krankenversiche-
rung geltenden Beitragsbemessungs-
grenze zu zahlen wäre; hierbei ist
der Beitragssatz der für den Sitz des
Trägers zuständigen Allgemeinen
Ortskrankenkasse zugrunde zu
legen.

Sind der Entwicklungshelfer und
seine Familienangehörigen im Sinne
des Absatzes 1 Satz 1 für diese Zeit
weder in der gesetzlichen Kranken-
versicherung noch anderweitig in
einer privaten Krankheitskostenver-
sicherung versichert, so hat der Trä-
ger sie nach Absatz 1 zu versichern.

(3) Entstehen dem Entwicklungshelfer
oder einem Familienangehörigen im
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 durch den
Eintritt eines Versicherungsfalles
(Absatz 1 Nr. 1 oder 2) notwendige
Kosten, die weder nach Absatz 1
noch durch Leistungen aufgrund
sozialversicherungsrechtlicher Vor-
schriften gedeckt sind, so trägt diese
der Bund, soweit die Gesamtkosten
die ortsüblichen Kosten nicht über-
steigen. Der Bund kann in diesem
Umfange auch Kosten übernehmen,
die nach Beendigung des Entwick-
lungsdienstes erwachsen, sofern
dies zur Abwendung einer unbilli-
gen Härte geboten ist.

§ 8
Weitergewährung der
Unterhaltsleistungen

(1) Ist der Entwicklungshelfer an der
Dienstleistung verhindert und hat er
die Verhinderung nicht vorsätzlich
herbeigeführt, so hat der Träger ihm
die vertraglichen Unterhaltsleistun-
gen für die Dauer der Verhinderung,
jedoch längstens bis zum Ende der
sechsten Woche weiterzugewähren;

Besonderer Teil
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kirchenrechtlichen Regelungen oder
eine Versorgungsrente von einer
Zusatzversorgungseinrichtung des
öffentlichen Dienstes erhält oder
vom Träger einen Beitragszuschuss
zu einer von der Versicherungspflicht
der Angestelltenversicherung befrei-
enden Versicherung bei einem
öffentlichen oder privaten Versiche-
rungsunternehmen erhalten hat.
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Trifft eine Leistung nach Absatz 1
mit einer Leistung nach Absatz 2 zu-
sammen, so finden die Vorschriften
des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch über das Zusammentreffen
von Rente und Leistungen aus der
Unfallversicherung entsprechende
Anwendung.

§ 11
Leistungen für den Fall
der Erwerbsminderung, Erwerbs-
unfähigkeit, Berufsunfähigkeit
oder des Todes

Der Träger ist verpflichtet, den Antrag
auf Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Rentenversicherung bei Beginn
der Dienstzeit für alle Entwicklungshel-
fer zu stellen, welche die dort genann-
ten Voraussetzungen erfüllen und nicht
aufgrund des § 18 Abs. 3 des Einkom-
mensgrenzen-Erhöhungsgesetzes vom
13. August 1952 (Bundesgesetzblatt I,
S. 437) oder des Artikels 2 § 1 des An-
gestelltenversicherungs-Neuregelungs-
gesetzes in den jeweils geltenden

Fassungen von der Versicherungspflicht
in der Angestelltenversicherung befreit
sind. Entwicklungshelfern, für die der
Antrag auf Versicherung nach Satz 1
nicht zu stellen ist und die freiwillig in
der gesetzlichen Rentenversicherung
oder in einer von der Versicherungs-
pflicht befreienden Versicherung bei
einem öffentlichen oder privaten Versi-
cherungsunternehmen versichert sind,
hat der Träger Beitragszuschüsse zu
diesen Versicherungen in Höhe der
Beiträge, die er im Falle der Pflichtver-
sicherung auf Antrag zu entrichten
hätte, höchstens jedoch bis zur Höhe
der tatsächlich geleisteten Beiträge, zu
gewähren. Die Verpflichtung des Trä-
gers nach den Sätzen 1 und 2 entfällt,
wenn den Entwicklungshelfern eine
Anwartschaft auf lebenslängliche
Versorgung und Hinterbliebenenver-
sorgung nach beamtenrechtlichen
Vorschriften oder Grundsätzen oder
entsprechenden kirchenrechtlichen
Regelungen gewährleistet ist.

§ 12
Berufliche Wiedereingliederung

Wer nach Beendigung des Entwick-
lungsdienstes einen neuen Arbeitsplatz
sucht, soll unter Berücksichtigung der
besonderen Erfahrungen und Kennt-
nisse, die er sich während des Entwick-
lungsdienstes und des Vorbereitungs-
dienstes angeeignet hat, vermittelt und
beruflich gefördert werden.

Besonderer Teil
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(4) Wird dem Anspruchsberechtigten
während des Tagegeldbezugs Rente
wegen teilweiser Erwerbsminde-
rung oder Berufsunfähigkeit aus der
gesetzlichen Rentenversicherung
zugebilligt, so wird das Tagegeld
um den Betrag der für denselben
Zeitraum gewährten Rente gekürzt.
Insoweit geht bei rückwirkender
Gewährung der Rente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung der
Rentenanspruch auf den Bund
über. Entsprechendes gilt für Leis-
tungen nach Absatz 3 Buchstaben b
und c, wenn sie wegen teilweiser
Erwerbsminderung oder Berufs-
unfähigkeit gewährt werden.

(5) Der Anspruch auf Tagegeld entfällt,
solange von einem Träger der
Rentenversicherung Übergangsgeld
gewährt wird. Absatz 3 Satz 2 und 3
gilt entsprechend.

(6) Werden dem Anspruchsberechtig-
ten während des Tagegeldbezuges
Dienst- oder Versorgungsbezüge
nach beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten oder Grundsätzen oder ent-
sprechenden kirchenrechtlichen
Regelungen oder eine Versorgungs-
rente von einer Zusatzversorgungs-
einrichtung des öffentlichen Diens-
tes oder als Arbeitnehmer im öffent-
lichen Dienst oder im kirchlichen
Dienst Krankenbezüge zugebilligt,
so gilt Absatz 3 entsprechend, wenn
die Bezüge nicht geringer als das
Tagegeld sind; andernfalls gilt
Absatz 4 entsprechend.

§ 10
Leistungen bei
Gesundheitsstörungen oder Tod
infolge typischer Risiken des
Entwicklungslandes

(1) Ist eine Gesundheitsstörung oder der
Tod des Entwicklungshelfers auf Ver-
hältnisse zurückzuführen, die dem
Entwicklungsland eigentümlich sind
und für den Entwicklungshelfer eine
besondere Gefahr auch außerhalb
des Entwicklungsdienstes bedeuten,
und beruht die Gesundheitsstörung
oder der Tod nicht auf einem Ar-
beitsunfall oder einer Berufskrank-
heit, so gewährt der Bund dem Be-
rechtigten die Leistungen, die er im
Falle eines Arbeitsunfalles oder einer
Berufskrankheit aus der gesetzlichen
Unfallversicherung erhielte. Ein An-
spruch auf die Leistungen besteht
nicht, wenn der Entwicklungshelfer
die Gesundheitsstörung oder den
Tod vorsätzlich herbeigeführt hat.

(2)Wird der Entwicklungshelfer durch
eine Gesundheitsstörung im Sinne
des Absatzes 1 erwerbsgemindert
oder berufsunfähig (Sechstes Buch
Sozialgesetzbuch) oder stirbt er an
ihren Folgen und ist die Wartezeit in
der Rentenversicherung nicht erfüllt,
so erhält der Berechtigte vom Bund
Leistungen in der Höhe, wie er sie
bei Erfüllung der Wartezeit aus der
gesetzlichen Rentenversicherung er-
hielte. Dies gilt nicht, wenn der Be-
rechtigte Versorgung nach beamten-
rechtlichen Vorschriften oder Grund-
sätzen oder entsprechenden
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(3)Der Anspruch auf Tagegeld ist aus-
geschlossen, wenn seit der Beendi-
gung des Entwicklungsdienstes drei
Jahre vergangen sind. Im übrigen
gilt § 9 entsprechend.

§ 16
Feststellung der Leistungen;
Verwaltungszuständigkeit

(1) Die vom Bund nach § 7 Abs. 3, §§ 9,
10 dieses Gesetzes zu erbringenden
Leistungen werden auf Antrag fest-
gestellt.

(2) Die Durchführung der Aufgaben
nach § 7 Abs. 3, §§ 9, 10, 15 dieses
Gesetzes obliegt der Unfallkasse des
Bundes.

(3) (aufgehoben)

§ 17
Beamtenrechtliche Vorschriften

(1) Bewirbt sich ein Entwicklungshelfer
oder früherer Entwicklungshelfer,
der ein Entwicklungsdienst-Verhält-
nis von nicht mehr als drei Jahren
eingegangen ist und dessen Pflicht,
Grundwehrdienst oder Zivildienst zu
leisten, durch den geleisteten Ent-
wicklungsdienst erloschen ist, bis
zum Ablauf von sechs Monaten nach
Beendigung des Entwickungsdienst-
verhältnisses um Einstellung als Be-
amter und wird er in den Vorberei-
tungsdienst eingestellt, so darf nach
Erwerb der Befähigung für die Lauf-
bahn die Anstellung nicht über den
Zeitpunkt hinausgeschoben werden,

zu dem der Beamte ohne Ableisten
eines Entwicklungsdienstes bis zur
Dauer des Grundwehrdienstes zur
Anstellung herangestanden hätte.
Das Ableisten der vorgeschriebenen
Probezeit wird dadurch nicht be-
rührt. Die Sätze 1 und 2 gelten für
Beförderungen sinngemäß, sofern
die dienstlichen Leistungen eine
Beförderung während der Probezeit
rechtfertigen.

(2) Beginnt ein früherer Entwicklungs-
helfer, der ein Entwicklungsdienst-
verhältnis von nicht mehr als drei
Jahren eingegangen war und dessen
Pflicht, Grundwehrdienst oder Zivil-
dienst zu leisten, durch den geleis-
teten Entwicklungsdienst erloschen
ist, im Anschluss an den Entwick-
lungsdienst eine für den künftigen
Beruf als Beamter oder Richter vor-
geschriebene Ausbildung (Hoch-
schul-, Fachschul- oder praktische
Ausbildung) oder wird diese durch
den Entwicklungsdienst unterbro-
chen, so gilt Absatz 1 entsprechend,
wenn er sich bis zum Ablauf von
sechs Monaten nach Abschluss der
Ausbildung um Einstellung als Be-
amter oder Richter bewirbt und auf-
grund dieser Bewerbung eingestellt
wird. Dienstzeiten, die Voraussetzung
für eine Beförderung sind, beginnen
für den unter den Voraussetzungen
des Satzes 1 eingestellten Richter mit
dem Zeitpunkt, zu dem er ohne Ab-
leisten eines Entwicklungsdienstes
bis zur Dauer des Grundwehrdiens-
tes zur Ernennung auf Lebenszeit
herangestanden hätte.

Besonderer Teil
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§ 13
Entgeltersatzleistungen
bei Arbeitslosigkeit

(1) Für einen Anspruch auf Leistungen
nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-
buch stehen Zeiten des Entwick-
lungsdienstes einschließlich des Vor-
bereitungsdienstes den Zeiten eines
Versicherungspflichtverhältnisses
nach dem Recht der Arbeitsförde-
rung gleich.

(2) Bei der Feststellung des für die Be-
messung der Leistung maßgebenden
Arbeitsentgelts ist für die Zeit eines
nach Absatz 1 zu berücksichtigenden
Dienstes das Arbeitsentgelt nach
§ 132 des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch zugrunde zu legen.

(3)Mehraufwendungen, die der Bun-
desagentur für Arbeit durch die
Regelung des Absatzes 1 entstehen,
erstattet der Bund. Verwaltungs-
kosten werden nicht erstattet.

§ 14
(aufgehoben)

§ 15
Tagegeld bei Arbeitslosigkeit

(1) Wird der Arbeitslose binnen vier
Wochen nach Beendigung des Ent-
wicklungsdienstes, einer späteren
krankenversicherungspflichtigen
Beschäftigung oder des Bezuges von
Arbeitslosengeld oderarbeitsunfähig
und hat er keinen Anspruch auf
Krankengeld aus der gesetzlichen
Krankenversicherung, so erhält er
vom Tage des Beginns der Arbeits-
unfähigkeit an ein Tagegeld in
Höhe des Arbeitslosengeldes.

(2)Wird der Arbeitslose zu Lasten einer
Versicherung nach § 7 Abs. 1, 2 oder
des Bundes nach § 7 Abs. 3 in ein
Krankenhaus, ein Genesungs-,
Erholungs- oder Kurheim aufge-
nommen, so sind fünfundzwanzig
vom Hundert des Tagegeldes zu zah-
len. Der Betrag erhöht sich auf
sechsundsechzigzweidrittel vom
Hundert für den ersten bisher über-
wiegend von ihm unterhaltenen
Angehörigen und um weitere zehn
vom Hundert – bis zur vollen Höhe
des Tagegeldes – für jeden weiteren
derartigen Angehörigen. Das nach
Satz 2 berechnete Tagegeld kann
unmittelbar an die Angehörigen
ausgezahlt werden, soweit es fünf-
undzwanzig vom Hundert des un-
gekürzten Tagegeldes übersteigt.

Besonderer Teil
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IV. Übergangs- und
Schlussvorschriften

§ 23
Bisherige Rechtsverhältnisse

Hat jemand im Dienst eines Trägers des
Entwicklungsdienstes vor dessen Aner-
kennung einen Schaden erlitten, der
einen Anspruch auf Leistungen nach
§ 7 Abs. 3, §§ 8, 9, 10 oder 15 dieses
Gesetzes begründen würde, so werden
diese Leistungen mit Wirkung vom Tag
der Anerkennung des Trägers des Ent-
wicklungsdienstes an gewährt. Als
Schaden im Sinne des § 10 gelten auch
Arbeitslosigkeit sowie die Folgen eines
Unfalles oder einer Krankheit, die je-
mand vor Anerkennung eines Trägers
des Entwicklungsdienstes bei einer Tä-
tigkeit, welche der eines Entwicklungs-
helfers entspricht, erlitten hat, wenn
der Unfall oder die Krankheit nicht ein
Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit
ist. Angerechnet werden die Leistungen,
die der Berechtigte wegen des Scha-
dens vom Träger des Entwicklungs-
dienstes oder aus Privatversicherungs-
verträgen erhalten hat oder erhält, die
vom Träger des Entwicklungsdienstes
oder einer Stelle im Entwicklungsland
für ihn abgeschlossen worden sind,
ehe der Träger nach § 2 dieses Gesetzes
anerkannt wurde.

§ 23 a
Übergangsvorschrift zu § 13

(1) Ist der Anspruch auf Arbeitslosen-
beihilfe vor dem 01. Januar 1985
entstanden, ist § 13 Abs. 2 Nr. 2 in
der bis zum 31. Dezember 1984
geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Ist in der Zeit vom 29. bis zum
31. Dezember 1984 ein Anspruch auf
Arbeitslosenbeihilfe mit einer An-
spruchsdauer von 312 Tagen noch
nicht erschöpft, so erhöht sich diese
Anspruchsdauer auf 468 Tage, wenn
der Arbeitslose bei Entstehung des
Anspruches das 49. Lebensjahr
vollendet hatte.

§ 23 b
Übergangsvorschrift zu § 13

(1) Zeiten des Entwicklungsdienstes
einschließlich des Vorbereitungs-
dienstes, die vor der Entstehung
eines Anspruchs auf Arbeitslosen-
beihilfe liegen, werden für einen
Anspruch auf Arbeitslosengeld nach
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch
nicht berücksichtigt.

(2) Die §§ 13, 14, 15 Abs. 1, § 16 Abs. 3
und die §§ 19 und 23 in der bis zum
30. Juni 1987 geltenden Fassung sind
auf Ansprüche auf Arbeitslosen-
beihilfe, die vor dem 01. Juli 1987
entstanden sind, weiter anzuwen-
den.

Übergangs- und Schlussvorschriften
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(3)Die Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für einen früheren Ent-
wicklungshelfer, dessen Ausbildung
für ein späteres Beamtenverhältnis
durch eine festgesetzte mehrjährige
Tätigkeit im Arbeitsverhältnis an
Stelle des sonst vorgeschriebenen
Vorbereitungsdienstes durchgeführt
wird.

§ 18
Zeugnis

Bei Beendigung des Entwicklungs-
dienstes kann der Entwicklungshelfer
von dem Träger ein schriftliches Zeugnis
über die Art und Dauer des Entwick-
lungsdienstes und der Vorbereitung
fordern. Das Zeugnis ist auf Verlangen
auf die Leistungen und die Führung
während der Dienstzeit zu erstrecken.

§ 19
Rechtsweg

(1) Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten
zwischen dem Träger und dem
Entwicklungshelfer sind die Gerichte
für Arbeitssachen zuständig.

(2) Für öffentlich-rechtliche Streitig-
keiten in den Fällen des § 7 Abs. 3,
der §§ 9, 10, 15 dieses Gesetzes ist
der Rechtsweg zu den Gerichten der
Sozialgerichtsbarkeit gegeben.

III. Änderung von
Gesetzen

§ 22–22

Nicht abgedruckt. Die §§ 20–22 sind durch
andere Gesetze geändert worden. Auszüge
wichtiger anderer Gesetze sind im Anhang
abgedruckt

Besonderer Teil
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Anhang

Auszüge aus anderen Gesetzen

1. Wehrpflichtgesetz
in der Fassung der
Bekanntmachung vom
30. Mai 2005

§ 13 b
Entwicklungsdienst

(1) Wehrpflichtige werden bis zur
Vollendung des dreißigsten Lebens-
jahres nicht zum Wehrdienst heran-
gezogen, wenn sie sich gegenüber
einem nach § 2 des Entwicklungs-
helfer-Gesetzes anerkannten Träger
des Entwicklungsdienstes im Rah-
men des Bedarfs dieses Trägers
vertraglich zur Leistung eines min-
destens zweijährigen Entwicklungs-
dienstes verpflichtet haben, sich in
angemessener Weise für die spätere
Tätigkeit als Entwicklungshelfer fort-
bilden und das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung dies bestätigt.

(2)Wehrpflichtige werden ferner nicht
zum Wehrdienst herangezogen,
wenn und solange sie die Voraus-
setzungen des § 1 Abs. 1 oder Abs. 2
des Entwicklungshelfer-Gesetzes
erfüllen.

(3) Haben Wehrpflichtige Entwick-
lungsdienst von der in Absatz 1 ge-
nannten Mindestdauer geleistet,
so erlischt ihre Pflicht, Grundwehr-
dienst zu leisten. Wird der Entwick-
lungsdienst aus Gründen, die der
Wehrpflichtige nicht zu vertreten
hat, vorzeitig beendet, so ist die im
Entwicklungsdienst zurückgelegte
Zeit, soweit sie die Zeit übersteigt,
die der Entwicklungsdienst gegen-
über dem Grundwehrdienst min-
destens länger dauert, auf den
Wehrdienst anzurechnen.

(4) Die Träger des Entwicklungsdienstes
sind verpflichtet, das Vorliegen sowie
den Wegfall der Voraussetzungen
für die Nichtheranziehung von
Wehrpflichtigen der zuständigen
Wehrersatzbehörde anzuzeigen.

2. Zivildienstgesetz
in der Fassung der
Bekanntmachung vom
31. Oktober 2006

§ 14 a
Entwicklungsdienst

(1) Anerkannte Kriegsdienstverweigerer
werden bis zur Vollendung des
dreißigsten Lebensjahres nicht zum
Zivildienst herangezogen, wenn sie
sich gegenüber einem nach § 2 des
Entwickungshelfer-Gesetzes aner-
kannten Träger des Entwicklungs-
dienstes im Rahmen des Bedarfs
dieses Trägers vertraglich zur

Anhang
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§ 23 c
Übergangsvorschrift zu § 10

Bestand am 31. Dezember 1991 An-
spruch auf Leistungen nach § 10 Abs. 1
und 2, ist § 312 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch auch dann entspre-
chend anzuwenden, wenn die
Gesundheitsstörung oder der Tod
nach dem 31. Dezember 1978 einge-
treten ist.

§ 24
(gegenstandslos)

§ 25
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

Übergangs- und Schlussvorschriften
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Arbeitsgemeinschaft für
Entwicklungshilfe e.V. (AGEH)
Ripuarenstraße 8
50679 Köln
Telefon (0221) 88 96-0
Telefax (0221) 88 96-100
Email: infoline@ageh.org
Internet: www.ageh.de
Getragen von kath. Organisationen
und Institutionen

Christliche Fachkräfte
International e.V. (CFI)
Wächterstraße 3
70182 Stuttgart
Telefon (0711) 21 066-0
Telefax (0711) 21 066-33
Email: info@cfi-stuttgart.de
Internet:
www.christliche-fachkraefte.de
Getragen von evang. Organisationen
und Institutionen

Deutscher Entwicklungsdienst
gGmbH (DED)
Tulpenfeld 7
53113 Bonn
Telefon (0228) 24 34-0
Telefax (0228) 24 34-111
Email: Poststelle@ded.de
Internet : www.ded.de
Getragen vom Arbeitskreis »Lernen und
Helfen in Übersee« e.V. und von der
Bundesrepublik Deutschland

Dienste in Übersee gGmbH (DÜ/EED)
Ulrich von Hassel Straße 76
53123 Bonn
Telefon (0228) 81 01-0
Telefax (0228) 81 01- 160
Email: eed@eed.de
Internet: www.eed.de
Getragen von evang. Landes- und
Freikirchen und Organisationen

Eirene, Internationaler
Christlicher Friedensdienst e.V.
Engerser Straße 74b
56564 Neuwied
Telefon (02631) 83 7 90
Telefax (02631) 83 79 90
Email: eirene-int@eirene.org
Internet: www.eirene.org

Weltfriedensdienst e.V. (WFD)
Hedemannstraße 14
10 969 Berlin
Telefon (030) 25 39 90-0
Telefax (030) 251 18 87
Email: info@wfd.de
Internet : www.wfd.de

Auskünfte
erteilen die Entwicklungsdienste
und der
Arbeitskreis »Lernen und Helfen
in Übersee« e.V.
Thomas-Mann-Straße 52
53111 Bonn
Telefon: (0228) 90899-10
Telefax: (0228) 90899-11
Email: aklhue@entwicklungsdienst.de
Internet: www.entwicklungsdienst.de

Die Träger des
Entwicklungsdienstes
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Leistung eines mindestens zwei-
jährigen Entwicklungsdienstes ver-
pflichtet haben, sich in angemesse-
ner Weise für die spätere Tätigkeit als
Entwicklungshelfer fortbilden und
der Bundesminister für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwick-
lung dies bestätigt.

(2) Anerkannte Kriegsdienstverweigerer
werden ferner nicht zum Zivildienst
herangezogen, wenn und solange
sie die Voraussetzungen des § 1 Abs.
1 oder 2 des Entwicklungshelfer-
Gesetzes erfüllen.

(3)Haben anerkannte Kriegsdienstver-
weigerer Entwicklungsdienst von der
in Absatz 1 genannten Mindestdauer
geleistet, so erlischt ihre Pflicht,
Zivildienst zu leisten; dies gilt nicht
für den Zivildienst im Verteidigungs-
fall. Wird der Entwicklungsdienst
aus Gründen, die der anerkannte
Kriegsdienstverweigerer nicht zu
vertreten hat, vorzeitig beendet, so
ist die im Entwicklungsdienst zu-
rückgelegte Zeit, soweit sie die Zeit
übersteigt, die der Entwicklungs-
dienst gegenüber dem Zivildienst
mindestens länger dauert, auf den
Zivildienst anzurechnen.

(4) Die Träger des Entwicklungsdienstes
sind verpflichtet, dem Bundesamt
das Vorliegen sowie den Wegfall
der Voraussetzungen für die Nicht-
heranziehung von anerkannten
Kriegsdienstverweigerern zum
Zivildienst anzuzeigen.
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ARB E I TSKR E I S

L E R N E N U N D

H E L F E N I N

Ü B E R S E E E.V.

Arbeitskreis »Lernen und Helfen
in Übersee« e.V.
Thomas-Mann-Straße 52
53111 Bonn
Telefon: (0228) 90899-10
Telefax: (0228) 90899-11
Email: aklhue@entwicklungsdienst.de
Internet: www.entwicklungsdienst.de


